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32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1972 §67 Abs8;

Rechtssatz

Das EStG 1972 stellt nicht darauf ab, daß die weiteren Leistungen des Arbeitnehmers, auf die verzichtet wird, während

des Weiterbestandes des Dienstverhältnisses zu erbringen wären und daß die geleistete Zahlung nur Zeiträume bis zur

tatsächlichen Beendigung des Dienstverhältnisses betre;en kann. Es macht "für den Verzicht auf Arbeitsleistungen"

keinen Unterschied, ob der Arbeitnehmer einer kurzfristigen einvernehmlichen Au=ösung des Dienstverhältnisses

zustimmt, oder ob er gekündigt, während des Laufes der Kündigungsfrist aber "dienstfrei" gestellt wird. Zahlungen, die

geleistet werden, um den Arbeitnehmer zur vorzeitigen Au=ösung des Dienstverhältnisses zu bewegen, fallen daher

unter die Bestimmung des § 67 Abs 8 EStG 1972.
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